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Schweizerglück

von Bavier

O glücklich lebt, wer lebt im Schweizerlande,
wem dieser Freiheitsgarten lacht!
Und schweb' ich selbst dereinst am Todesrande,
sei Lob dem Vaterland gebracht!

Uns drückt kein Fürst, und wir sind keine Knechte
sind freie Kinder der Natur,
und wehe dem, der schmälert unsre Rechte,
uns stört auf unserer Schweizerflur!

Wo frisch und kühn die Friedensgeister walten,
wo man für Freiheit sterben kann,
da ist es schön, das Leben zu entfalten,
da hat noch Kraftgefühl der Mann.

Drum glücklich lebt, wer lebt im Schweizerlande,
wem dieser Freiheitsgarten lacht!
Und schweb' ich selbst dereinst am Todesrande,
sei Lob dem Vaterland gebracht!
Freunde, durch unser geheiligtes Band
töne; Es Lebe das Schweizerland!
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Bekanntmachung betreffend Rekrutierung von Funkern aller Waffen

YordienslJiche Morsekurse,

Um der Armes die, benötigten Funker-Rekruten für
die Uebermittlungstruppen zu sichern, führt die Abteilung

für Genie vordienstliche Morsekurse durch. Diese
Kurse vermitteln den Teilnehmern die für den Funkdienst
nötigen Vorkenntnisse, Sie finden einmal wöchentlich
abends statt, beginnen nach den Sommerferien und
dauern bis in den Frühling 1947. Kursgeld wird keines
erhoben.

Schweizerbürger, die bei den Funkern der
Uebermittlungstruppen eingeteilt werden wollen, müssen sich
bei der Rekrutierung über die Absolvierung der Morsekurse

durch Vorweisung der Eintragung und des
entsprechenden Vorschlages im Leistungsheft ausweisen
können.

Anmeldungen von Jünglingen der Jahrgänge 1928,
1929, 1930 und 1931 sind schriftlich mit Angabe von
Name, Vorname, Jahrgang, Heimatort, Beruf und
genauer Adresse bis 15. August 1946 zu senden an:

Abteilung für Genie, Zentralstelle für Funkerkurse,
Bern 3,

Jünglinge, die schon Kurse besuchten, haben ihre
Anmeldung zu erneuern. Desgleichen sind Jünglinge der
Jahrgänge 1926 und 1927, die bereits bei den Funkern
eingeteilt wurden, ihre Rekrutenschule aber noch nicht
bestanden haben, verpflichtet, sich unter Beilage des
Dienstbüchleins für die Morsekurse anzumelden.

Genauere Auskunft über die Durchführung der
Morsekurse kann bei den kantonalen Militärdirektionen
oder bei den Sektionschefs der nachgenannten Kursorte
e'ngeholt werden.

Eidg. Militärdepartement
Abteilung für Genie.
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